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i 23 Stunde, 10 Minute und 32 Sekunde han i Urlaub

Lieber Nebelspalter!
Soeben lese ich in einem alleren Urleil

unserer lieben Verwaltungsbehörden (olgenden
schönen Satz:

«Der Angeklagte hat vorsätzlich und
in rechtswidriger Weise den Geschädigten,

der bei ihm seit einigen Jahren
in Stellung ist, körperlich verletzt,
indem er denselben am 14. Juli 1789
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und trotzdem Qualität)
Besitzer: Familie W. Müller-Sleflen
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nachmittags zwischen 3 und 3 Vi»; Uhr
in der Werkstatt seines Hauses im Oberdorf

in Klein-Seldwyla, in welcher
damals beide Parteien arbeiteten, im Laufe
einer Auseinandersetzung am Halse mit
beiden Händen packte und mit aller
Gewalt nach rückwärts zu Boden
drückte, sodaf) der Geschädigte rücklings

zu Boden auf einige der dort
liegenden dünnen Röhren fiel, worauf der
Angeklagte aut Brust und Bauch des
Geschädigten kniete und denselben am
Halse würgte, und nachher, nachdem
sich der Geschädigte vom Boden
erhoben hatte, wurde er abermals vom
Angeklagten tätlich angegriffen und

dabei gegen die Eingangstüre zur
Werkstatt gestoben, wobei deren
Fensterscheibe demoliert wurde.»

Das sind rund 125 Wörter. Ich habe die
Ueberstehung dieser Belastungsprobe nur meinen

außerordentlich kräftigen und ausdauernden

Nerven zu verdanken. Black Lion

SCHWEIZERHOF
BERN

gegenüber dem Bahnhof

Das gepflegte
Stadtrestaurant

Alle Zimmer mit fliess. Wasser
und Telephon. J. Oauer.
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